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1. Einleitung 

Mit Stadtratsbeschluss vom 13.12.2017 (DS-00712/14-DS-03-NF-04) sind letztmalig Regelungen 
zur Finanzierung von Nichtleistungstagen von Kindertagespflegepersonen festgesetzt worden. Im 
Nachfolgenden sind die neuen Abrechnungsverfahren und Sonderregelungen dargestellt.  

2. Beschlusstext - Rechtsgrundlage 

In Punkt 6 des o. g. Stadtratsbeschlusses ist folgende Festlegung gefasst worden:  

„Die laufende Geldleistung wird der Tagespflegeperson an maximal 30 Nichtleistungstagen pro 
Jahr gewährt. Nichtleistungstage umfassen Urlaub, Krankheit und Fortbildung der 
Tagespflegeperson. 

Zusätzlich wird pro Jahr für weitere 7 Krankheitstage und 3 Fortbildungstage (min. 4 h 
Fortbildungsdauer pro Tag) die laufende Geldleistung gewährt, wenn dem jeweiligen Träger der 
Tagespflegeperson ein entsprechender Nachweis vorgelegt wird. 

Bei gleichzeitiger Leistungsunterbrechung, verursacht durch die Tagespflegeperson und durch die 
betreuenden Kinder, geht die Nichtleistung der Tagespflegeperson vor und wird dieser als 
Nichtleistungstag angerechnet. Die Leistungsunterbrechung des Kindes wird in dieser 
Fallkonstellation nicht gezählt.“   

3. Erläuterung des Sachverhaltes 

Tagespflegepersonen innerhalb des Bedarfsplans der Stadt Leipzig sind allein selbstständig tätig, 
die für die Betreuung von bis zu 5 gleichzeitig anwesenden fremden Kindern im Gegenzug eine 
laufende Geldleistung erhalten. Da die Tagespflegepersonen Soloselbstständige sind, ist der 
Ausfall einer Tagespflegeperson in der Regel gleichbedeutend mit der Nichterbringung der nach 
§ 23 SGB VIII finanzierten Betreuungsleistung und somit dem Wegfall der laufenden Geldleistung.  

Um bei der Finanzierung der Kindertagespflege die Erholungszeiten im Urlaub und im 
Krankheitsfall in einem angemessenen Umfang für die Tagespflegepersonen zu berücksichtigen, 
hat die Stadt Leipzig die unter Punkt 2 genannte Finanzierung von Nichtleistungstagen 
beschlossen.   

Bei Ausfallzeiten der Tagespflegeperson an maximal 30 Tagen im Jahr wird die laufende 
Geldleistung weiter gewährt. Dabei ist unerheblich, ob der Ausfall der Leistungserbringung 
aufgrund von Urlaub, Krankheit oder Fortbildung der Tagespflegeperson erfolgt.  

Darüber hinaus wird für bis zu 7 weitere beim jeweiligen Träger nachgewiesene Krankheitstage 
pro Jahr die laufende Geldleistung weitergewährt. 

Überdies wird für bis zu 3 weitere Tage pro Jahr die laufende Geldleistung weitergewährt, wenn 
es sich um Fortbildungstage mit min. 4 h Fortbildungsdauer pro Tag handelt. Diese sind vom Träger 
zu bestätigen. 

Insgesamt können sich damit die finanzierten Ausfallzeiten auf bis zu 40 Tage pro Jahr addieren.  
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4. Allgemeine Regelungen zum Erstattungsverfahren 

4.1. Ablauf der finanzierten Nichtleistungstage 

Ab dem Zeitpunkt der Überschreitung der maximalen Anzahl an Nichtleistungstagen hat die 
Tagespflegeperson keinen Anspruch mehr auf die Zahlung der laufenden Geldleistung 
(Förderleistung inkl. mittelbare päd. Tätigkeiten und Sachaufwand) an Nichtleistungstagen. Ggf. 
bereits ausgezahlte Beträge sind direkt durch die Stadt Leipzig bzw. über den freien Träger 
zurückzufordern. Eine Ermessensentscheidung im Einzelfall wurde durch den Stadtrat nicht 
vorgesehen. Diese Regelung ist unabhängig von der Kinderzahl anzuwenden.  

Die Basis für den Rückforderungsbetrag bildet die Anzahl der maximalen Betreuungstage des 
jeweiligen Monats (z. B: Januar 2020 hat 22 mögliche Betreuungstage; Berechnung 
Rückforderungsbetrag = Monatsbetrag/ 22 Tage x 4 Nichtleistungstage). 

4.2. Unterjähriger Beginn/Ende  

Bei unterjährigem Beginn bzw. Ende der Tagespflegetätigkeit sowie bei Unterbrechungen der 
regelhaften Betreuungsleistung sind die bis zu maximal 40 Nichtleistungstage anteilig zu 
berechnen (Beispiel: Ende der Tätigkeit im Oktober = 40 x 10/12). Sollte die Tagespflegeperson 
mitten im Monat beginnen bzw. enden werden die Nichtleistungstage für den vollen Monat 
angerechnet (z. B. Ende der Tätigkeit zum 07.03., dann ist der Monat März voll zu berücksichtigen). 
Bei dieser Berechnung ist jeweils auf den vollen Nichtleistungstag im Sinne der Tagespflegeperson 
aufzurunden.  

4.3. Definition Unterbrechung der regelhaften Betreuungsleistung 

Unterbrechungen der regelhaften Betreuungsleistung im Sinne dieser Festlegung sind Zeiten, in 
denen die Tagespflegeperson keine Betreuungsleistung anbietet. Unterbrechungen im Sinne 
dieser Festlegung können beispielsweise Kuren, Mutterschutz, längerfristige Krankheiten mit 
Krankentagegeldbezug, Ausgleichszahlungen der BGW nach Arbeitsunfällen oder Elternzeit sein. 
Für diese Zeiträume wird generell keine laufende Geldleistung gezahlt. Somit werden diese 
Zeiträume nicht auf die Nichtleistungstage angerechnet.  

4.4. Mitwirkungspflicht der Tagespflegepersonen  

Die Tagespflegepersonen haben aufgrund ihrer Mitwirkungspflicht nach § 43 Abs. 3 S 6 SGB VIII 
„den Träger der öffentlichen Jugendhilfe über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die für die 
Betreuung des oder der Kinder bedeutsam sind.“ Darunter sind auch Nichtleistungstage zu 
subsumieren.  

Die Stadt Leipzig kann zur Prüfung der Einhaltung der Nichtleistungstage die Anwesenheitslisten 
der Kinder von der Tagespflegeperson anfordern. Bei der Nichtvorlage von entsprechenden 
Nachweisen, wird die Stadt Leipzig eine Rückforderung der laufenden Geldleistung für die 
betroffenen Monate (keine Vorlage eines Nachweises – z. B. Anwesenheitslisten) vornehmen.  
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4.5. Besonderheit bei Springereinsatz und eigene Vertretungen 

Insofern ein Springer in der Tagespflegestelle der zu vertretenden Tagespflegeperson im Einsatz 
ist und eine Betreuungsleistung für die Kinder stattfindet, entstehen der Tagespflegeperson 
weiterhin Sachkosten (Kalt- und Warmmiete, Strom, Abnutzung Ausstattungsgegenstände, 
Reinigung, Hygieneartikel etc), die finanziert werden können. Dabei ist es entscheidend, dass 
tatsächlich in der Tagespflegestelle der Tagespflegeperson eine Betreuungsleistung stattfindet. 
Ebenso erhalten die Springer keinen Sachkostenzuschuss, der an die zu vertretende 
Tagespflegeperson ausgezahlt werden könnte. Somit ist der Sachaufwand der Tagespflegeperson 
auch bei Überschreiten der maximalen Nichtleistungstage im Falle des Einsatzes eines Springers 
nicht zu kürzen. Diese Springereinsatztage werden ab dem Überschreiten der maximalen 
finanzierten Nichtleistungstage der Tagespflegeperson gezählt.  

Die Basis für die Berechnung des weiterfinanzierten Sachaufwandes bei einem Springereinsatz 
bildet die maximale Anzahl an Betreuungstagen des jeweiligen Monats (z. B: Januar 2020 hat 22 
mögliche Betreuungstage; Berechnungsbeispiel Rückforderungsbetrag = Monatsbetrag/ 22 Tage 
x 4 Nichtleistungstage - Monatsbetrag Sachaufwand/22 Tage x 2 Tage Springereinsatz). 

Nach Überschreiten der maximalen finanzierten Nichtleistungstage erhält die Tagespflegeperson 
keine Förderleistung mehr, dies ist auch unabhängig von einem eventuellen Springereinsatz.   

Insofern Tagespflegepersonen sich im Rahmen ihrer Selbstständigkeit eine eigene und vom VKKJ 
geprüfte Vertretungsperson außerhalb des zentralen Vertretungssystems suchen, die dann den 
Ausfall kompensiert und eine tatsächliche Betreuungsleistung stattfindet, erfolgt keine Kürzung 
der laufenden Geldleistung für die Tage der Ersatzbetreuung.  

4.6. Corona bedingte Sonderregelung 2020 

Im Zeitraum vom 18.03.2020 bis zum 03.05.2020 wurden sämtliche Tagespflegestellen durch den 
Freistaat Sachsen mittels Allgemeinverfügungen (Az: 15-5422/4 bzw. 15-5422/5) aufgrund der 
Coronapandemie geschlossen. Lediglich eine Notbetreuung im definierten Bedarfsfall war in 
diesem Zeitraum zulässig.  

Für diesen Zeitraum werden keine Nichtleistungstage angerechnet, da keine tatsächliche Leistung 
stattfinden konnte. Darüber hinaus wurde am 29.04.2020 durch den Stadtrat (01084-NF 01 und 
01166) die Finanzierung der Tagespflegepersonen während der Allgemeinverfügungen 
dahingehend bestätigt, dass auf Basis der bestehenden Betreuungsverträge die laufende 
Geldleistung weiterhin ausgezahlt wird.  

Die Ankündigung der Öffnung der Tagespflegestellen zum 04.05.2020 erfolgte durch den Freistaat 
Sachsen am 01.05.2020, so dass eine Abstimmung zwischen Eltern, Tagespflegepersonen und 
Träger in der Regel erst in der 1. Maiwoche erfolgen konnte. Dementsprechend war es vielen 
Tagespflegestellen nicht möglich, bereits am 04.05.2020 wiederzueröffnen. Somit ist die 
Nichtberücksichtigung von Nichtleistungstagen in der 1. Maiwoche verhältnismäßig.  

Bei Tagespflegepersonen, die eine Notbetreuung abgewiesen haben, obwohl ein nachgewiesener 
Rechtsanspruch auf die Notbetreuung des Kindes bestand und kein rechtfertigender Grund (z. B. 
angeordnete Quarantäne etc.) vorlag, sind von dieser Coronasonderregelung ausgeschlossen. 
Diese Tage gelten somit als Nichtleistungstage. 
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4.7. behördlich angeordnete Quarantäne 

Sollte sich eine Tagespflegeperson in eine behördlich angeordnete Quarantäne begeben müssen, 
so ist dies von der Tagespflegeperson umgehend an den VKKJ zu melden. 

Für den Zeitraum der behördlich angeordneten Quarantäne erfolgt keine Fortzahlung bzw. eine 
Rückforderung der laufenden Geldleistung, da die Tagespflegeperson die Betreuungsleistung nicht 
umsetzen kann. Die Ausfalltage dieses Zeitraums werden nicht als Nichtleistungstage 
berücksichtigt. Um für diesen Zeitraum den Verdienstausfall erstattet zu bekommen, muss die 
Tagespflegeperson selbständig einen Antrag bei der Landesdirektion Sachsen auf Erstattung des 
Verdienstausfalls aufgrund von Quarantäne/Tätigkeitsverbot stellen. Der Antrag dazu ist online auf 
dem Internetauftritt der Landesdirektion Sachsen zu finden. Die Anträge an die Landesdirektion 
Sachsen können innerhalb von 12 Monaten von der Tagespflegeperson nach dem Ende der 
angeordneten Quarantäne gestellt werden. 

Sollte sich eine Tagespflegeperson selbst in Quarantäne begeben, ohne dass diese behördlich 
angeordnet wurde, erfolgt keine Erstattung des Verdienstausfalls durch die Landesdirektion 
Sachsen. Auch in diesem Fall wird die laufende Geldleistung nicht gezahlt bzw. zurückgefordert. 
Es ist möglich diese Tage dann als Nichtleistungstage (Urlaub, keine Krankheit) zu werten. Sollte 
die Tagespflegeperson im Kalenderjahr 30 Nichtleistungstage überschreiten, ist die laufende 
Geldleistung einzustellen. Zusätzlich können weiterhin 7 Krankheitstage sowie 3 Tage für 
Fortbildungen gewährt werden.  

5. Verfahren Tagespflege in kommunaler Trägerschaft 

Der VKKJ meldet dem Sachgebiet Finanzierung die Anzahl der Nichtleistungstage, sobald die 
maximale Anzahl an Nichtleistungstagen pro Kalenderjahr bei der jeweiligen Tagespflegeperson 
überschritten ist.  

Insbesondere bei langfristigen Ausfällen ist das Sachgebiet Finanzierung unverzüglich zu 
informieren, damit ggf. ein Zahlungsstopp der laufenden Geldleistung in Abstimmung mit dem 
VKKJ und der Tagespflegeperson veranlasst werden kann. Insbesondere bei längerfristigen 
Krankheiten ist ein frühes Eingreifen zweckdienlich, damit für die Tagespflegepersonen keine 
hohen Rückforderungen entstehen. Bei Einstellungen der laufenden Geldleistung haben die 
Tagespflegepersonen die Möglichkeit der Beantragung anderweitiger Leistungen (Jobcenter, 
Krankenkasse, Rehaträger oder BGW). 

Spätestens im Januar des Folgejahres übermittelt der VKKJ die Anzahl der Nichtleistungstage der 
Tagespflegepersonen, bei denen eine Überschreitung der finanzierten Nichtleistungstage 
stattgefunden hat, an das Sachgebiet Finanzierung. Eine Verrechnung des 
Rückforderungsbetrags mit zukünftigen Teilen der laufenden Geldleistung nach § 23 Abs. 2 SGB 
VIII hat in Abstimmung mit der Tagespflegeperson zu erfolgen.  


